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In Beantwortung der Frage 2 der gegenständlichen Anfrage habe ich 

den Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Reichhold und Kollegen am 

27. November 1991 mitgeteilt, daß Importe von Milch und Milchpro

dukten (aus Kuhmilch sowie Milch von anderen Tieren) nach der 

geltenden Gesetzeslage keiner Bewilligungspflicht unterliegen. 

Ich darf diese Beantwortung dahingehend ergänzen, daß nach dem 

Außenhandelsgesetz Kuhmilch und Milchprodukte grundsätzlich einer 

Bewilligungspflicht unterliegen. Käseimporte sind grundsätzlich 

ebenfalls genehmigungspflichtig, jedoch ist die Bewilligungser

teilung für Importe (ausgenommen Kuhmilchkäse aus der EG) an die 

Zollämter delegiert. Für Import von Käse, vorwiegend aus Staaten des 

e hemaligen Comecon, ist überdies die Vidierungspflicht vorge

schrieben, wenn es sich um Käse aus Kuhmilch handelt. 

I ch ersuche, diese f.1itteilung den anfragenden Abgeordneten zur 

Kenntnis zu bringen bzw. wie mein Schreiben vom 27. 11. 1991 zu 
verteilen. 

Der Bundesminister: .---
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